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S A T Z U N G 

zur 

Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren 

- Verwaltungsgebührenordnung -

Aufgrund von§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 
der Fassung vom 03.10.1983 (GBl. Seite 578) zuletzt geändert 
durch das 3. Rechtsbereinigungsgesetz vom 18.12.1995 (GBl. 
1996, Seite 29) und den§§ 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
in der Fassung vom 15.02.1992 (GBl. Seite 57) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12.02.1996 (GBl. Seite 104) hat der Gemeinde
rat der Gemeinde Mühlhausen am 15.12.1997 folgende Änderung 
der Satzung beschlossen: 

§ 1 

Im Gebührenverzeichnis als Anlage zu dieser Verwaltungsgebüh
renordnung vom 23.12.1993 werden folgende Ziffern wie folgt 
geändert: 

15 Ausstellung einer Lohnsteuerkarte für 
verlorene, unbrauchbar gewordene oder 
zerstörte Lohnsteuerkarten 

16 Melderecht 
a) für die Ausstellung 

1. einer besonderen Meldebestätigung auf 
Antrag 

2. einer Aufenthaltsbescheinigung 

b) für die Erteilung von Auskünften über Ein
tragungen im Melderegister (insbesondere 
je Adresse) 
1. wenn die Anfrage ohne besondere Er-

10,00 DM 

10,00 DM 
10,00 DM 

mittlung beantwortet werden kann 10,00 DM 
2. wenn besondere Ermittlungen erforderlich 

sind 10,00 DM - 15,00 DM 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.1998 in Kraft. 

31.12.1997 


